
Recht

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- und Handwerkerleistungen

Vorteile für professionelle Verwalter

Diese Punkte sind noch unproblematisch
aus dem Anwendungsschreiben heraus-
zulesen. Doch was ist nicht lesbar? Wie
wird darauf der jeweilige Finanzbeamte
des Wohnungseigentümers regieren?

Ein besonderes Problem stellen hierbei
meines Erachtens die Kontrollaufwendun-
gen dar. Diese sind in der Randziffer 12 des
Anwendungsschreibens definiert. Diese
Randziffer gehört zur Definition der Hand-
werkerleistungen. Paragraf 35a Absatz 2
Satz 2 EStG gilt für alle handwerklichen
Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahen,
die in einem inländischen Haushalt des
Steuerpflichtigen erbracht werden.

Zu den Kontrollaufwendungen gehören
gemäß Anwendungsschreiben die Ge-
bühren für den Schornsteinfeger oder für
die Kontrolle von Blitzschutzanlagen.
Wenn man bedenkt, dass man die
Schwarzarbeit bekämpfen und den Mit-

telstand fördern möchte, ist hier ein Sys-
tembruch zu erkennen. Solange Kontroll -
aufwendungen verpflichtend vorgeschrie-
ben sind, fördere ich durch eine Beauftra-

gung weder den Mittelstand noch be-
kämpfe ich die Schwarzarbeit. Es stellt sich
die Frage, wie weit definiert man nun die
Kontrollaufwendungen? 

Nicht direkt aus dem Anwendungs schrei -
ben herauslesbar sind:
� TÜV-Gebühren Aufzug,
� Sachverständige TG-Tor, TG-Lüftung,
� Bauleitung einer Maßnahme nach 

Paragraf 35a EStG und
� Feuerlöscherprüfung.

Kontrollaufwendungen werden dies sein?
Man wird diese auch als Erhaltungsauf-
wand verstehen können. Doch Mittel-
standsförderung? Obige Aufzählung
dürfte, so wird es auch wohl richtigerwei-
se gesehen, von der Randziffer 12 des
Anwendungsschreibens erfasst werden.
Doch lässt sich dies für den Verwalter, wie
auch für den Finanzbeamten, nicht aus
dem Schreiben herauslesen. Ein Finanzbe-
amter, der sich strikt an das Schreiben hält,

Von Steffen Haase

In den letzten Ausgaben haben wir uns intensiv mit dem
Thema auseinander gesetzt und viele Reaktionen erhal-
ten. Die Reaktionen zeigen auch, wie sehr der Verwalter
von den Neuerungen bewegt wird. In diesem Beitrag wer-
den wir den aktuellen Stand darstellen und uns kritisch mit

anderen Veröffentlichungen beschäftigen. Wir halten uns
nun erst einmal vor Augen, welche Fallgruppen des Para-
graf 35a EStG derzeit für eine Eigentümergemeinschaft Be-
deutung haben.

Steffen Haase, Vizepräsident des DDIV
und Autor des Buchs „Haushaltsnahe
Dienst- und Handwerkerleistungen in der
Praxis des Wohnungseigentums“
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wird nun einzelne Positionen
streichen. Dies kann wiede -
rum zu einem Konflikt zwi-
schen Verwalter und Steuer-
pflichtigem führen.

Auch zeichnet sich derzeit in
der Verwalterpraxis je nach Fi-
nanzamt das Problem ab,
dass die Differenzierung des
Finanzbeamten zwischen ei-
nem Steuerpflichtigen im Ein-
familienhaus mit Nachweis-
führung über Rechnung, Zah-
lungsnachweis zum Steuer-
pflichtigen in der WEG mit
Nachweisführung über die
Abrechnung des Verwalters
sich zum Teil schwierig gestal-
tet. In diesem Fällen fordert
der Steuerpflichtige beim
Verwalter nun die vom Fi-
nanzamt geforderten zusätz-
lichen Nachweise (Rechnung,
Zahlungsnachweis) an. Aber
gerade hiervon sollte der Ver-
walter entlastet werden. 

Die nicht abschließenden
Aufzählungen des Anwen-
dungsschreibens stellen da-
her einen großen Konfliktbe-
reich dar. Das Bundesministe-
rium der Finanzen hat die Pro-
bleme nicht zuletzt durch die
Initiative des Dachverbands
Deutscher Immobilienverwal-
ter erkannt und lässt diese in
die anstehenden Beratungen
mit einfließen.

Eine wichtige Bedeutung ha-
ben die Aufzählungen für
den Verwalter. Je genauer die
Aufzählung ist, desto einfa-
cher lassen sich die Arbeiten
beziehungsweise Rechnun-
gen den Fallgruppen zuord-
nen. Verwirrung stiften hier
auch verschiedene Veröffent-
lichungen in Fachzeitschrif-
ten, die eine falsche Fallgrup-
penzuordnung vornehmen.

In der NZM Heft 1 ist ein Ar-
tikel von Saueren abge-
druckt. Dieser ordnet der Al-
ternative des Paragrafen 35a
Absatz 2 Satz 1 EStG (Dienst-

leistungen) folgende Arbei-
ten zu:

� Kontrollaufwendungen,
� Hausmeisterkosten,
� Hausreinigungskosten, 
� Kosten des Winterdiens-

tes,
� Kosten der Grünanlagen-

pflege und
� Kosten des Haus- und

Wohnungs -
eigentumsverwalters.

Dies ist so aber nicht korrekt.
Die Kontrollaufwendungen
gehören gemäß Anwen-
dungsschreiben in die Fall-
gruppe des Paragrafen 35a
Absatz 2 Satz 2 ESTG und die
Kosten des Haus- und Woh-
nungseigentumsverwalter bis
auf eine Ausnahme nicht un-
ter den Paragrafen 35a EStG.
Der Verwalter erbringt ge-
mäß Definition keine haus-
haltsnahe Dienstleistung, da
er die Anforderungen der
Randziffer 9 nicht erfüllt. Er
erbringt seine Dienstleistung
nicht überwiegend in der
Wohnanlage. Daher ist seine
Tätigkeit nicht begünstigt.
Auch die regelmäßigen Ob-
jektkontrollen eines Verwal-
ters reißen hier das Ruder
nicht rum.

Erhält der Verwalter gemäß
Vertrag eine Sondervergü-
tung für die Betreuung von
Instandsetzungsmaßnah-
men, kann diese unter Rand-
ziffer 12 und damit unter die
Fallgruppe des Paragrafen
35a Absatz 2 Satz 2 EStG fal-
len. Sieht man die Handwer -
kermaßnahme und die damit
verbundenen Aufwendun-
gen für Verwalter (Sonderho-
norar) und oder Architekten
als einheitliche Maßnahme,
sind auch diese Kosten be-
günstigt. Aber keine weitere
Verwaltertätigkeit.

Folgt ein Verwalter den Aus-
führungen von Sauren, so
setzt er sich einem nicht zu
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unterschätzendem Haftungsrisiko aus.
Gleiches Haftungsrisiko droht einem
Wohnungseigentumsverwalter, wenn er
gemäß den Veröffentlichungen die Mini-
Jobs in einer WEG als steuerlich absetzbar
ausweist. Auch hier sind die Einschrän-
kungen (Haushaltsscheckverfahren) ge-
mäß Anwendungsschreiben des Bundes-
finanzministeriums klar.

Dem Verwalter ist zu empfehlen, das The-
ma auf den diesjährigen Eigentümerver-
sammlungen mit auf die Tagesordnung zu
nehmen. Ich empfehle hier folgende Ta-
gerordnung:

� TOP 1: Feststellung der Beschluss-
fähigkeit, Eröffnung und Begrü-
ßung

� TOP 2: Informationen der Verwal-
tung zur Abrechnung und neuen
Absetzbarkeit von haushaltsna-
hen Dienstleistungen und Hand-
werkerleistungen

� TOP 3: Genehmigung der Abrech-
nung 2006 mit Beschlussfassung

� TOP 4: Entlastung von Verwal-
tung und Beirat mit Beschlussfas-
sung

� TOP 5: Ergänzung des Verwalter-
vertrags um die Leistungen be-
züglich haushaltsnahen Dienst-
leistungen und Handwerkerleis-
tungen

� TOP 6: Genehmigung des Wirt-
schaftsplans 2007 mit Beschluss-
fassung

Unter dem Tagesordnungspunkt 2 kann
der Verwalter die Eigentümer in Kurzform
auf die Neuregelung des Paragrafen 35a
EStG hinweisen. Geben Sie aber bitte kei-
ne Steuerberatung. Wichtig ist, dass der
gestiegene Verwaltungsaufwand in der
Immobilienverwaltung klar dargestellt
wird. Hilfreich kann hier die Broschüre des
Verbands sein, die im Internet unter
www.dddiv.de zu bestellen ist. Die Bro-
schüre kann man auch auf der Versamm-
lung auslegen oder schon mit der Abrech-
nung an die Eigentümer versenden. Dies
stellt auch keinen hohen Kostenaufwand
dar, da sie nur ein paar Cent kostet. Hier
steigen nun die Eigentümer langsam in
das Thema ein.

Im Tagesordnungspunkt 3 werden dann
die Abrechnung mit dem neuen Ausweis
oder der Bescheinigung besprochen. Die

Eigentümer sehen die Steuerersparnis.
Der selbstnutzende Wohnungseigentü-
mer sieht seine eigene Steuerersparnis,
der Kapitalanleger die Erfordernis, die um-
lagefähigen Positionen in seiner Vermie-
terabrechnung mit aufzunehmen.

Unter diesem Tagesordnungspunkt kann
dann der Verwaltervertrag ergänzt wer-
den. Hier gelten die gleichen Erfordernis-
se wie für den Abschluss eines Verwalter-
vertrags. Die neuen Vertragsinhalte sollten
vorab mit dem Verwaltungsbeirat bespro-
chen und die Eigentümer auf der Ver-
sammlung genau informiert werden. Es
bieten sich Beschlüsse zur Haftung und zu
einer Sondervergütung an. Hier zwei Be-
schlussbeispiele:

Haftungsfreistellungsklausel:

Der Verwalter haftet nicht für etwaige
Steuerbegünstigungen oder Steuernach-
teile der anspruchsberechtigten Woh-

nungseigentümer, die sich aus den jewei-
ligen in den Jahresabrechnungen ausge-
wiesenen steuerbegünstigten Arbeitskos-
ten zu den einzelnen Kostenarten erge-
ben.

Sondervergütung
Verwalter/Beschlussvorschlag:

� X Euro pro Jahr und Einheit zzgl.
MwSt für die Erstellung der Beschei-
nigungen für das Jahr 2006 in der
Abrechnung oder in einer separaten
Bescheinigung (erhöhter Aufwand,
da dies nachträglich geschehen
musste).

� X Euro pro Jahr und Einheit zzgl.
MwSt für die Erstellung der Beschei-
nigungen ab dem Wirtschaftsjahr
2007.

� Benötigt ein Wohnungseigentümer
weiter gehende Unterlagen wie Be-
scheinigungen für bereits abgerech-
nete Wirtschaftsjahre vor 2006, rech-
net die Verwaltung diese Arbeiten
gegenüber dem Wohnungseigentü-
mer gemäß der Vereinbarung zu den
besonderen Leistungen gemäß Ver-
waltervertrag ab. 

Aus meinen Seminaren weiß ich von Im-
mobilienverwaltern, die für 2006 einen
Betrag von 20 Euro ansetzen und für die
Jahre ab 2007 einen Betrag von 10 Euro.
Dies dürfte auch angemessen sein und
mag als Vorschlag gesehen werden. Die
Erfahrung zeigt, dass die Sondervergü-
tung, sofern die Eigentümer einen Nutzen
aus dem Paragrafen 35a EStG ziehen,
auch unproblematisch beschlossen wer-
den.

Unter dem Tagesordnungspunkt 6 des
Wirtschaftsplans können die Kosten dann
gleich mit eingestellt und beschlossen
werden.

Bei allen Klagen über die zusätzliche Ar-
beit, die der Paragraf 35a EStG mit sich
bringt, empfehle ich Ihnen: Ziehen Sie Vor-
teile aus der Neuregelung. Aufgrund ihrer
Komplexität kann nur der professionelle
Verwalter diese umsetzen. Hier liegen für
sie Marketing- und Akquisemöglichkeiten
sowie Zusatzeinnahmen durch die Son-
dervergütung. Nutzen Sie die Chancen,
und gehen Sie das Thema offensiv an.

Recht

Schwierige Frage: Ist die Wartung von
Feuerlöschern eine Kontrollaufwendung?

Marketing-Chance für Verwalter: Wer
gut ist, kann dies auch hinausposaunen.


